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82. Jahrgang Nr. 14 Datum 19.03.2026 

 
Inhaltsverzeichnis: 

 

• Öffentliche Sitzung des Kreistags am Freitag, den 27.03.2026 um 9.00 Uhr 
• Öffentliche Zustellungen für das Ausländeramt;  

Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthaltsG);  
 
 

****************************************** 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
Am Freitag, 27.03.2026, um 09:00 Uhr findet eine Sitzung statt. 
 

Gremium: Kreistag 
 

Ort: Landratsamt Dachau 
Raum: Großer Sitzungssaal 

 
Tagesor dnung  

 
 1.   Genehmigung der Niederschrift vom 12.12.2025 
  

 2.   Antrag der Grünen-Kreistagsfraktion (KRin Hoffmann) vom 08.01.2026; 
Auskunft im Kreistag durch Landrat Löwl zu diversen Fragen des Helios Amper Klinikums 
(als Anteilseigner) 

  

 3.   Änderung der Satzung für das Jugendamt des Landkreises Dachau 
  

 4.   Naherholungsgebiet Karlsfelder See; 
Änderung der Benutzungssatzung Karlsfelder See sowie der Gebührensatzung 
Parkplätze 

  

 5.   Kreishaushalt 2026 und Finanzplanung 2025 bis 2029; 
Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2026 

  
Die Sitzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 
Stefan Löwl 
Landrat 
 

****************************************** 
 

http://www.landratsamt-dachau.de/
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ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 
 
Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG); 
 
Die ausländerrechtliche Verwarnung des Landratsamtes Dachau, Weiherweg 16,  
85221 Dachau vom 18.03.2026 Az. 31/126907 an  
 
Frau  
Evghenia Dereli, geb: 29.12.1967  
unbekannten Aufenthalts  
 
letzte bekannte Anschrift:  
MD-2000 Komrat, Lenina 60  
 
wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) öffentlich zugestellt und kann jeweils Montag bis Freitag 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ausländeramtes beim Landratsamt Dachau, 
Münchner Str. 87b, 85221 Dachau, eingesehen werden.  
 
Der oben genannte Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung als zugestellt, Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG. 
Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnen Rechtsmittelfristen zu laufen, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können, Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG. 
 
 

****************************************** 
 

 
ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 
 
Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG); 
 
Die ausländerrechtliche Verwarnung des Landratsamtes Dachau, Weiherweg 16, 85221 
Dachau vom 18.03.2026 Az. 31/128984 an  
 
Herrn Sebastian Maier, geb: 19.05.2005  
unbekannten Aufenthalts 
 
letzte bekannte Anschrift:  
Dr.-Engert-Straße 6  
85221 Dachau  
 
wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) öffentlich zugestellt und kann jeweils Montag bis Freitag 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ausländeramtes beim Landratsamt Dachau, 
Münchner Str. 87b, 85221 Dachau, eingesehen werden. 
 
Der oben genannte Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung als zugestellt, Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG. 
Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnen Rechtsmittelfristen zu laufen, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können, Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG. 
 
 

****************************************** 
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ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 
 
Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG); 
 
Die ausländerrechtliche Verwarnung des Landratsamtes Dachau, Weiherweg 16, 85221 
Dachau vom 18.03.2026 Az. 31/129268 an  
 
Herrn Dariusz Ireneusz Dziubinski, geb: 13.01.1972 
unbekannten Aufenthalts 
 
letzte bekannte Anschrift:  
unbekannt  
 
wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) öffentlich zugestellt und kann jeweils Montag bis Freitag 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ausländeramtes beim Landratsamt Dachau, 
Münchner Str. 87b, 85221 Dachau, eingesehen werden. 
 
Der oben genannte Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung als zugestellt, Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG. 
Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnen Rechtsmittelfristen zu laufen, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können, Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG. 
 
 

****************************************** 
 
 

ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 
 
Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG); 
 
Die ausländerrechtliche Verwarnung des Landratsamtes Dachau, Weiherweg 16,  
85221 Dachau vom 01.02.2026 Az. 31/128884 an  
 
Herrn Codrut Bisa, geb: 28.07.1995  
unbekannten Aufenthalts 
 
letzte bekannte Anschrift:  
RO-55100 Ighisu nou, STr. Valea Lacului 15  
 
wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) öffentlich zugestellt und kann jeweils Montag bis Freitag 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ausländeramtes beim Landratsamt Dachau, 
Münchner Str. 87b, 85221 Dachau, eingesehen werden. 
 
Der oben genannte Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung als zugestellt, Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG. 
Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnen Rechtsmittelfristen zu laufen, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können, Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG. 
 
 

****************************************** 
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ÖFFENTLICHE ZUSTELLUNG 
 
Vollzug des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG); 
 
Die ausländerrechtliche Verwarnung des Landratsamtes Dachau, Weiherweg 16, 85221 
Dachau vom 18.03.2026 Az. 31/128495 an  
 
Frau Mirjana Sijan, geb: 17.12.1967  
unbekannten Aufenthalts  
 
letzte bekannte Anschrift:  
BA8180 Prijedor, Grmeka 1 
 
wird hiermit gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerischen Verwaltungs- und 
Vollstreckungsgesetzes (VwZVG) öffentlich zugestellt und kann jeweils Montag bis Freitag 
während der allgemeinen Öffnungszeiten des Ausländeramtes beim Landratsamt Dachau, 
Münchner Str. 87b, 85221 Dachau, eingesehen werden.  
 
Der oben genannte Bescheid gilt zwei Wochen nach dem Tag der Bekanntmachung der 
Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung als zugestellt, Art. 15 Abs. 2  
Satz 6 VwZVG. Ab dem Zeitpunkt der Zustellung beginnen Rechtsmittelfristen zu laufen, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können, Art. 15 Abs. 2 Satz 3 VwZVG. 
 
 

****************************************** 
 
 
 
 

LANDRATSAMT DACHAU 
Stefan Löwl 

Landrat 
 

 
Erscheinungshinweis / Bezugsbedingungen:  
Das Amtsblatt des Landkreises Dachau erscheint nach Bedarf. Es wird auf der Internetseite des Landratsamtes Dachau unter 
www.landratsamt-dachau.de veröffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF/A-Dokument ist die amtlich verkündete 
Fassung. Die Internetseite des Landratsamtes Dachau ist für jedermann kostenfrei verfügbar. 

http://www.landratsamt-dachau.de/

